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Baurecht, Art. 153 PBG, Art. 45 VRP, Art. 162 GG; Das Grundstiick der
Rekurrenten liegt rund 720 m Luftlinie vom Bauvorhaben entfernt, weshalb
die Vorinstanz zu Recht nicht auf deren Einsprache eingetreten ist. Eine
besondere Betroffenheit der Rekurrenten ergibt sich auch nicht dadurch,
dass sie eine Teilrevision der Ortsplanung méchten und sich ihr Grundstiick
in der gleichen Grundnutzungszone wie das Baugrundstiick befindet (Erw.
5). Die subsidiar erhobene aufsichtsrechtliche Anzeige gegen den Entscheid
der Baukommission ist an den Stadtrat zu tiberweisen. Dieser libt als
oberstes Leitungs- und Verwaltungsorgan die Aufsicht Giber die
Baukommission aus (Erw. 6). Abweisung des Rekurses. // (Gegen diesen
Entscheid wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben.)

BUDE 2023 Nr. 32 finden Sie im angehangten PDF-Dokument.
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Kanton St.Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Rekurrenten / Anzeiger

Vorinstanz

Rekursgegner

Betreff

22-7784

Entscheid Nr. 32/2023 vom 8. Marz 2023

A undB.___
vertreten durch lic.iur. Urs Pfister, Rechtsanwalt, Bischofszeller-
strasse 53, 9200 Gossau

gegen

Baukommission Z.____ (Entscheid vom 26. September 2022)

C.__undD.___

Baubewilligung fir Einfamilienhaus und aufsichtsrechtliche Anzeige
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Sachverhalt

A.

C.___und D.___ sind Eigentimer von Grundstiick Nr. 001 an der G.____strasse in Z.___. Das
Grundstick liegt gemass geltendem Zonenplan in der Wohnzone W1. Es ist mit einem
Einfamilienhaus tUberbaut.

B.

a) Mit Baugesuch vom 24. Juni 2022 beantragten C.____ und D.___ bei der Baukommission
die Bewilligung fur den Abbruch des bestehenden Einfamilienhauses auf Grundstiick Nr. 001 so-
wie die Baubewilligung fiir den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage und Aussen-
pool.

b) Innert der Auflagefrist vom 4. bis 17. August 2022 erhoben A.____ und B.___, vertreten durch
lic.iur. Urs Pfister, Rechtsanwalt, Gossau, Einsprache gegen das Bauvorhaben. Sie sind Eigen-
timer des Grundstlicks Nr. 002. lhre Legitimation zur Einsprache begriindeten sie damit, dass
der Stadtrat ihr Gesuch fiir eine Teilrevision der kommunalen Bauordnung fir die Wohnzone W1
abgewiesen habe. Wenn sie sich weiterhin an die Gberholten Bauvorschriften halten mussten,
habe dies auch fiir alle anderen Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer zu gelten.

C) Mit Beschluss vom 26. September 2022 erteilte die Baukommission der Stadt Z.___ die

Baubewilligung unter Bedingungen und Auflagen und trat auf die Einsprache von A.____ undB.____

nicht ein. Der Nichteintretensentscheid wurde damit begriindet, dass die Einsprecher keine raum-
liche Beziehung zum Baugrundstiick hatten. Auch kénne aus dem abgewiesenen Gesuch um
eine Teilrevision der Nutzungsplanung kein eigenes schutzwirdiges Interesse in Bezug auf das
vorliegende Baugesuch abgeleitet werden.

C.

Gegen diesen Beschluss erhoben A._ und B.____ durch ihren Rechtsvertreter mit Schreiben
vom 21. Oktober 2022 Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement. Mit Rekursergénzung vom
1. Dezember 2022 werden folgende Antrage gestellt:

1. Der Gesamtentscheid der Baukommission Z._  vom 26. September 2022
(Nr. 003) fur das Baugesuch Nr. 004 sei wegen Verletzung von 6ffentlich-rechtli-
chen Vorschriften aufzuheben, mit Einschluss aller weiteren Teilbewilligungen;

dementsprechend sei das Baugesuch Nr. 004 wegen Verletzung von 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften abzuweisen, unter gleichzeitiger Gutheissung der 6ffent-
lich-rechtlichen Einsprache von A, und B.____ vom 10./25. August 2022.

2. Eventualantrag (zu Ziffer 1)

Der Gesamtentscheid der Baukommission Z._  vom 26. September 2022
(Nr. 003) fur das Baugesuch Nr. 004 sei wegen Verletzung von 6ffentlich-rechtli-
chen Vorschriften aufzuheben, mit Einschluss aller weiteren Teilbewilligungen;

Die Angelegenheit sei zur nochmaligen Prufung an die Baukommission Z. Zu-
rickzuweisen.

3. Eventualantrag (zu Ziffn. 1 und 2)

Der Gesamtentscheid der Baukommission Z._  vom 26. September 2022
(Nr. 003) fur das Baugesuch Nr. 004 sei aufsichtsrechtlich wegen Verletzung von
offentlich-rechtlichen Vorschriften aufzuheben, mit Einschluss aller weiteren Teil-
bewilligungen;
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Dementsprechend sei das Baugesuch Nr. 004 wegen Verletzung von 6&ffentlich-
rechtlichen Vorschriften abzuweisen.

4, Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen.

Zur Begrindung wird geltend gemacht, ihr Grundstiick Nr. 002 befinde sich im gleichen Gebiet
wie das Baugrundsttick Nr. 001. Fur beide Grundstiicke wirden die gleichen Bauvorschriften der
Wohnzone W1 gelten, womit lediglich ein Vollgeschoss zul&ssig sei. Die Rekurrenten hatten beim
Stadtrat Z.____ beantragt, die Bauvorschriften fir die Wohnzone W1 mit einer Teilrevision so zu
andern, wie dies in der Gesamtrevision 2013-2018 vorgesehen war. Der Stadtrat habe diesen
Antrag abgelehnt, wogegen die Rekurrenten ebenfalls Rekurs erhoben hatten. Aus diesen Griin-
den seien sie vom streitigen Bauvorhaben, bei welchem auch die Geschosszahl umstritten sei,
mehr als die Allgemeinheit in eigenen schutzwiirdigen Interessen berthrt. In materieller Hinsicht
machen die Rekurrenten geltend, dass das Bauvorhaben mindestens zwei Vollgeschosse auf-
weise und die Sichtzonen nicht eingehalten seien. Auch verletze das Bauvorhaben verschiedene
Vorschriften des Uberbauungsplans N.___. Sollte die Rekurslegitimation verneint werden, wére
das Bauvorhaben aufsichtsrechtlich aufzuheben. Die angefiihrten Mangel seien grundsatzlicher
Natur, so insbesondere bezlglich der Strassenabsténde, der Sichtzonen und der Verkehrssicher-
heit.

D.
a) Mit E-Mail vom 8. Dezember 2022 teilen die Rekursgegner mit, dass sie auf eine Vernehm-
lassung verzichten.

b)  Mit Vernehmlassung vom 20. Dezember 2022 beantragt die Vorinstanz, den Rekurs abzu-
weisen, soweit darauf eingetreten werden kénne. Zur Begriindung wird auf den angefochtenen
Entscheid verwiesen. Erganzend wird ausgefiihrt, dass das vom Stadtrat abgelehnte Umzo-
nungsbegehren der Rekurrenten in keinem Zusammenhang mit der Behandlung von Baugesu-
chen in der Wohnzone W1 stiinde.

C) Die Rekurrenten lassen sich mit Eingabe vom 18. Januar 2023 erneut vernehmen. Sie ma-
chen dabei insbesondere geltend, dass sich die Rekursgegner nicht am Verfahren beteiligt hatten
und es der Vorinstanz an einem schutzwiirdigen rechtlichen oder tatsachlichen Interesse am Aus-
gang des Verfahrens fehle. Der Rekurs sei deshalb bereits aus diesem Grund ohne weitere Ab-
klarungen zu schitzen.

d)  Mit Schreiben vom 3. Februar 2023 beantragen die Rekurrenten erneut die Durchfiihrung
eines Augenscheins.

E.
Auf die weiteren Ausfihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vorgenannten Eingaben
wird — soweit erforderlich — in den Erwagungen eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes zur Behandlung des Rekurses ge-
gen den Entscheid vom 26. September 2022 ergibt sich aus Art. 43" des Gesetzes Uber die
Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; abgekirzt VRP).
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1.2 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48 VRP sind erflllt. Die Re-
kursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP). Auf den Rekurs ist einzutreten.

2.

Am 1. Oktober 2017 ist das Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1; abgekiirzt PBG) in Kraft ge-
treten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972 (nGS 8, 134; abgekirzt BauG) aufgehoben worden
(Art. 172 Bst. a PBG). Der erstinstanzliche Einsprache- und Baubewilligungsentscheid erging am
26. September 2022. Mithin sind vorliegend grundsatzlich die Bestimmungen des PBG anwend-
bar, sofern sie gemass Anhang zum Kreisschreiben «Ubergangsrechtliche Bestimmungen im
PBG» vom 8. Marz 2017 (Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2017/1/1) als unmittelbar
anwendbar erklart werden. Im Ubrigen gelangen weiterhin das Baugesetz und das entsprechende
Baureglement zur Anwendung.

3.

Die Rekurrenten beantragen die Durchfiihrung eines Augenscheins, den Beizug unterschiedlicher
Akten sowie die Einholung eines Amtsberichts beim Amt fir Raumentwicklung und
Geoinformation (AREG) zur Frage der Richtigkeit des Niveaupunkts.

3.1 Nach Art. 12 Abs. 1 VRP ermittelt die Behodrde oder das von ihr beauftragte Verwaltungs-
organ den Sachverhalt und erhebt die Beweise von Amtes wegen durch Befragen von Beteiligten,
Auskunftspersonen und Zeugen, durch Beizug von Urkunden, Amtsberichten und Sachverstandi-
gen, durch Augenschein sowie auf andere geeignete Weise. Sind zur Wahrung des 6ffentlichen
Interesses keine besonderen Erhebungen nétig, so sind nur die von den Beteiligten angebotenen
und die leicht zuganglichen Beweise Uber erhebliche Tatsachen aufzunehmen (Art. 12 Abs. 2
VRP). Der Augenschein ist die unmittelbare sinnliche Wahrnehmung von Tatsachen durch die
entscheidende Instanz. Er dient der unmittelbaren Wahrnehmung von (in der Regel streitigen)
Tatsachen und/oder dem besseren Verstandnis des Sachverhalts. Ob ein Augenschein durchzu-
fuhren ist, liegt im pflichtgeméassen Ermessen der urteilenden Instanz. Nur wo sich eine Tatsache
nicht anders abklaren lasst, wird eine Verpflichtung zur Durchfiihrung eines Augenscheins bejaht.
Ergibt sich eine Tatsache dagegen zweifelsfrei aus den Akten, so braucht sie nicht durch einen
Augenschein Uberpriift zu werden. Dies gilt auch fur unbestrittene Behauptungen, sofern eine
Nachprtfung nicht durch 6ffentliche Interessen geboten erscheint. Tatsachen aber, vor allem um-
strittene, deren umfassende Feststellung und Wirdigung eine eigene Wahrnehmung erheischen,
sind in Augenschein zu nehmen (CAVELTI/VOGELI, Verwaltungsgerichtsbarkeit im Kanton St.Gal-
len — dargestellt an den Verfahren vor dem Verwaltungsgericht, 2. Aufl., St.Gallen 2003, Rz. 966;
B. MARKLI, in: Rizvi/Schindler/Cavelti [Hrsg.], Praxiskommentar zum Gesetz lber die Verwal-
tungsrechtspflege [VRP], Zurich/St.Gallen 2020, Art. 12 N 50 ff.).

3.2 Vorliegend ist im Rekursverfahren zunachst die Frage der Legitimation der Rekurrenten zu
klaren. Die Vorinstanz ist auf die Einsprache der heutigen Rekurrenten namlich nicht eingetreten.
Die Durchfiihrung eines Augenscheins, aber auch der Beizug weiterer Akten sowie die Einholung
eines Amtsberichts im Rekursverfahren wirden sich — wenn liberhaupt — héchstens anerbieten,
wenn die Legitimation der Rekurrenten bejaht werden kdnnte. Da dies — wie noch zu zeigen sein
wird — nicht der Fall ist und die Frage der Legitimation ohne die beantragten Unterlagen bzw. ohne
Augenschein geklart werden kann, sind die entsprechenden Begehren der Rekurrenten abzuwei-
sen.

4.

Die Rekurrenten machen geltend, lediglich die Vorinstanz beantrage, die Baubewilligung sei auf-
recht zu halten. Da es der Vorinstanz an einem schutzwiirdigen Interesse fehle und die Rekurs-
gegner keinen Antrag stellen wirden, sei der Rekurs ohne weitere Abklarungen zu schiitzen.
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Diese Argumentation entbehrt jeglicher Grundlage. Nur weil sich die Bauherrschaft nicht verneh-
men lasst bzw. keinen Antrag stellt, bedeutet dies noch lange nicht, dass sie kein Interesse mehr
an der Bauausfuhrung hat bzw. der Rekurs gegen die Baubewilligung gutzuheissen wére (BUDE
Nr. 89/2022 vom 30. September 2022 Erw. 2.2). Die Rekursgegner haben mit Einreichung des
Baugesuchs ihr Interesse an dem Bauvorhaben hinlanglich begriindet und sind als Baugesuch-
steller ohne Weiteres Partei im Rekursverfahren. Einer konkreten Antragstellung bedarf es hierfir
nicht. Die Rlige erweist sich als unbegrindet.

5.
Die Rekurrenten rligen, die Vorinstanz sei falschlicherweise nicht auf ihre Einsprache eingetreten.

5.1 Gemass Art. 153 Abs. 2 PBG ist zur Einsprache gegen ein Baugesuch berechtigt, wer ein
eigenes, schutzwirdiges Interesse dartut. Die Einsprachelegitimation richtet sich nach denselben
Grundséatzen, wie sie fir die Berechtigung zum Rekurs in Art. 45 Abs. 1 VRP umschrieben sind.
Die Einsprachebefugnis der Nachbarin oder des Nachbarn wird bejaht, wenn raumlich eine enge
Beziehung zum Baugrundstiick gegeben ist und die Nachbarin oder der Nachbar durch die um-
strittene Baute oder Anlage unmittelbar und in héherem Mass als die Allgemeinheit in eigenen
schutzwirdigen Interessen beeintrachtigt wird (GVP 1977 Nr. 23 und 1996 Nr. 59; BDE
Nr. 21/2019 vom 29. Méarz 2019 Erw. 2.1). Das schutzwirdige Interesse besteht im praktischen
Nutzen, den ein erfolgreich geflhrtes Rechtsmittel dem Betroffenen in seiner rechtlichen oder
tatsachlichen Situation eintragt, bzw. in der Abwendung materieller, ideeller oder sonstiger Nach-
teile, die ein Bestand der angefochtenen Verfligung oder des Entscheids mit sich bringen wiirde
(Urteil des Bundesgerichtes 1C_236/2010 vom 16. Juli 2010 Erw. 1.3 ff.). Die Nahe der Beziehung
zum Streitgegenstand muss bei Bauprojekten insbesondere in rAumlicher Hinsicht gegeben sein.
Ein schutzwirdiges Interesse liegt vor, wenn die tatsachliche oder rechtliche Situation des Be-
schwerdefiihrers durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann. Nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung sind Nachbarinnen und Nachbarn zur Beschwerdefiihrung gegen
ein Bauvorhaben legitimiert, wenn sie mit Sicherheit oder zumindest grosser Wahrscheinlichkeit
durch Immissionen (Larm, Staub, Erschitterungen, Licht oder andere Einwirkungen) betroffen
werden, die der Bau oder Betrieb der fraglichen Anlage hervorruft. Als wichtiges Kriterium zur
Beurteilung der Betroffenheit dient in der Praxis die rdumliche Distanz zum Bauvorhaben bzw.
zur Anlage. Die Rechtsprechung bejaht in der Regel die Legitimation von Nachbarinnen und
Nachbarn, deren Liegenschaften sich in einem Umkreis von bis zu rund 100 m befinden. Bei gros-
seren Entfernungen muss eine Beeintrachtigung aufgrund der konkreten Gegebenheiten glaub-
haft gemacht werden. Allerdings wurde stets betont, dass nicht schematisch auf einzelne Kriterien
(insbesondere Distanzwerte) abgestellt werden dirfe, sondern eine Gesamtwirdigung anhand
der konkreten Verhéltnisse erforderlich sei (Urteil des Bundesgerichtes 1C_11/2021 vom 15. De-
zember 2021 Erw. 1.5 mit Hinweisen). Wird etwa vorbestehender Larm durch eine Anlage oder
deren Zubringerverkehr verstarkt, so bejaht das Bundesgericht die Legitimation, wenn die Zu-
nahme deutlich wahrnehmbar ist; dies wird anhand von qualitativen (Art des Verkehrsgerauschs)
und quantitativen Kriterien (Erhéhung des Larmpegels) beurteilt (BGE 136 1l 281 Erw. 2.3.2 mit
Hinweisen und Erw. 2.5.4). Im Urteil 1C_405/2008 vom 18. Méarz 2009 (Erw. 2.5, in: URP 2010
S. 295) verneinte das Bundesgericht die Beschwerdebefugnis gegen ein Spielcasino, weil sich
der dadurch induzierte Mehrverkehr nicht einzelnen Strassen oder Strassenabschnitten zuordnen
lasse; dessen Immissionen vermischten sich mit dem allgemeinen Strassenlarm in der Innenstadt
und seien kaum mehr als eigensténdige Belastung wahrnehmbar. Im Urteil 1C_204/2012 vom
25. April 2013 (Erw. 8, in: URP 2013 S. 749) verneinte es die Legitimation des 680 m vom projek-
tierten Stadion mit Einkaufszentrum entfernt wohnenden Beschwerdefiihrers: Zwar werde das
geplante Vorhaben angesichts seiner zentralen Lage Auswirkungen auf das gesamte Strassen-
netz der Stadt Aarau haben und daher auch auf der angrenzenden (verkehrsberuhigten) Quar-
tierstrasse einen gewissen Mehrverkehr verursachen. Dieser sei jedoch zu gering und zu wenig
eindeutig den geplanten Nutzungen zuzurechnen, um eine besondere Betroffenheit des Be-
schwerdefiihrers zu begriinden.
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5.2 Vorliegend liegt das Grundstiick Nr. 002 der Rekurrenten mehr als 720 m Luftlinie vom
Bauvorhaben entfernt. Folglich miissten die Rekurrenten eine Beeintrachtigung aufgrund der kon-
kreten Gegebenheiten glaubhaft machen, um als einspracheberechtigt angesehen werden zu
kénnen.

Beim Bauvorhaben handelt es sich um den Neubau eines Einfamilienhauses, mit welchem keine
aussergewohnlich grossen Einwirkungen verbunden sind. Einwirkungen in Form von beispiels-
weise Larm oder Schattenwurf auf das rekurrentische Grundstiick kénnen bei dieser Distanz zum
vornherein ausgeschlossen werden. Auch erfolgt die Erschliessung — aufgrund der Distanz — der
beiden Grundstlicke unabhangig voneinander. Es fehlt den Rekurrenten somit ganz offensichtlich
an der geforderten rAumlichen Nahe zum Bauvorhaben. Eine spezielle Betroffenheit ist aufgrund
der Distanz somit auszuschliessen und wird im Ubrigen von den Rekurrenten selbst auch nicht
geltend gemacht.

5.3 Die Rekurrenten bringen jedoch vor, dass die beiden Grundstiicke in der gleichen Wohn-
zone liegen wirden und sie beim Stadtrat ein Gesuch auf Teilrevision der kommunalen Bauord-
nung gestellt hatten, dieses aber "abgeschmettert® worden sei. Diese ablehnende Haltung des
Stadtrates betreffe sehr viele Grundeigentiimerinnen und Grundeigentiimer, deren Grundstticke
der Wohnzone W1 zugeschieden seien. Wenn sich alle Grundeigentiimerinnen und Grundeigen-
timer an die geltenden Bauvorschriften halten missten, wiirde dies den Druck auf den Stadtrat
verstarken, die tberféllige Teilrevision umzusetzen. Um den Druck auf eine Teilrevision zu ver-
mindern, wirden bei den aktuellen Baugesuchen die Vorschriften tber die Geschosszahl nicht
hinterfragt, auch wenn ein "optimierter" Niveaupunkt eingereicht werde. Mit jeder falschen Bau-
bewilligung wirden die Erfolgsaussichten fur die Rekurrenten im hangigen Verfahren betreffend
Teilrevision Bauvorschriften Wohnzone W1 schlechter. Entsprechend seien die Rekurrenten vom
strittigen Bauvorhaben mehr als die Allgemeinheit in eigenen schutzwirdigen rechtlichen und tat-
sachlichen Interessen beriihrt.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Die Rekurrenten tUbersehen, dass es sich vorlie-
gend "lediglich” um ein Bauvorhaben handelt. Wie die Vorinstanz zutreffend festhalt, steht das
vom Stadtrat abgelehnte Umzonungsbegehren in keinem Zusammenhang mit der Behandlung
von Baugesuchen in der Wohnzone W1. Vielmehr ist bei Baugesuchen lediglich, aber immerhin,
zu Uberprufen, ob das Bauvorhaben die massgebenden 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften (und
somit u.a. die Regelbauvorschriften der betreffenden Zone) einhélt. Es ist jedoch nicht zu prifen,
ob die Zonierung noch richtig ist oder im Rahmen einer Revision des Rahmennutzungsplans an-
gepasst werden sollte. Auch ist zu beachten, dass das Bauvorhaben und das Grundstiick der
Rekurrenten lediglich in der gleichen Grundnutzungszone (Wohnzone W1) liegen. Nur aus die-
sem Umstand eine besondere Betroffenheit zu erkennen, wiirde viel zu weit gehen. Dies wére
héchstens (und unabhéngig von der konkreten Entfernung zwischen den beiden Grundstiicken)
der Fall, wenn die beiden Grundstiicke in einem Gebiet mit besonderen Anforderungen (z.B. glei-
ches Ortsbildschutzgebiet oder Sondernutzungsplan) liegen wirden. In diesen Fallen hat die
Rechtsprechung die Legitimation von Eigentimerinnen und Eigentiimern von Grundstticken, fr
welche die gleiche Sonderordnung gilt, unabhéngig der Distanz zum Bauvorhaben anerkannt (vgl.
VerwGE B 2009/25 vom 15. Oktober 2009 Erw. 1.4; VerwGE B 2012/128 vom 28. Mai 2013
Erw. 4.1.1 und 4.1.5; BDE Nr. 10/2013 vom 25. Februar 2013 Erw. 2.2.4). Dies ist vorliegend, da
sich die beiden Grundstiicke lediglich in der gleichen Bauzone befinden, jedoch nicht der Fall.

Mit ihrem Vorgehen versuchen die Rekurrenten, andere Eigentiimerinnen und Eigentimer von
Grundstucken in der Wohnzone W1 bei ihren Bauvorhaben zu blockieren und dadurch den Druck
auf den Stadtrat zur Gutheissung ihres Umzonungsbegehrens zu erhéhen. Dadurch entsteht je-
doch noch keine besondere Betroffenheit und liegen auch keine schutzwirdigen rechtlichen und
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tatsachlichen Interessen vor. Vielmehr missbrauchen die Rekurrenten die Einsprachemadglichkei-
ten gegen ein weit entfernt liegendes Bauvorhaben fur ihr Anliegen der Umzonung ihres eigenen
Grundstuicks.

5.4  Als Zwischenfazit ergibt sich, dass die Vorinstanz mangels Legitimation zu Recht nicht auf
die Einsprache der heutigen Rekurrenten eingetreten ist. Der dagegen erhobene Rekurs erweist
sich somit als unbegrindet und ist abzuweisen.

6.
Die Rekurrenten bzw. Anzeiger stellen im Eventualantrag das Begehren, die angefochtene
Baubewilligung sei aufsichtsrechtlich aufzuheben.

6.1 Nach Art. 162 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (sGS 151.2; abgekiirzt GG) kann jede Person
Mangel in der Fiihrung der Verwaltung einer Gemeinde anzeigen. Die Aufsichtsbehdrde bestétigt
den Empfang, priift die Angelegenheit und trifft wenn nétig Massnahmen. Sie stellt der anzeigen-
den Person eine schriftliche Stellungnahme zu (Art. 162 Abs. 2 GG). Mit der Anzeige kdnnen
grundsatzlich alle Tatsachen, die im Rahmen der Staatsaufsicht ein Einschreiten gegen die Be-
horde von Amtes wegen erfordern, der Aufsichtsinstanz zur Kenntnis gebracht werden. Die auf-
sichtsrechtliche Anzeige ermdglicht in Fallen, in denen mangels Anfechtungsobjekt oder Be-
schwerdebefugnis der ordentliche Rechtsmittelweg verbaut ist, behordliche Fehlleistungen bei
der vorgesetzten Behorde zu riigen und dieser Sachverhalte bekannt zu geben, die ihr ansonsten
moglicherweise nicht bekannt wirden, die aber ein aufsichtsrechtliches Einschreiten erfordern
kénnen. Damit dient die aufsichtsrechtliche Anzeige der Verwaltungskontrolle. Das aufsichts-
rechtliche Verfahren ist grundséatzlich subsidiar und steht nach konstanter Praxis nicht zur Verfu-
gung, wenn formelle Rechtsmittel zur Geltendmachung der behaupteten Verwaltungsfehler gege-
ben sind. Dies gilt jedenfalls, soweit das aufsichtsrechtliche Verfahren zur Durchsetzung lediglich
privater Interessen des Anzeigers dienen soll und keine o6ffentlichen Interessen auf dem Spiel
stehen, die ein Einschreiten der Aufsichtsbehdrde von Am-tes wegen erforderten. Aufsichtsrecht-
liches Einschreiten ist sodann nur zuldssig, wenn klares Recht, wesentliche Verfahrensvorschrif-
ten oder offentliche Interessen offensichtlich missachtet worden sind (Baudepartement SG, Juris-
tische Mitteilungen 1999/111/36 und 2004/1/9).

6.2 Die Anzeiger beantragen, es sei der Entscheid der Baukommission Z.____ aufsichtsrechtlich
aufzuheben. Entsprechend wiirde ein aufsichtsrechtliches Einschreiten gegenuiber der Baukom-
mission notwendig werden. Die Baukommission entscheidet gemass Art. 5 des Baureglements
der Stadt Z._ (abgeklrzt BauR) in der Regel Uber Baugesuche und Baueinsprachen sowie
Beitragsgesuche fur denkmalpflegerische Massnahmen. Verfiigungen und Entscheide der Bau-
kommission kénnen direkt mittels Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement angefochten wer-
den (Art. 5 Abs. 2 BauR). Letztere Bestimmung andert jedoch nichts daran, dass aufsichtsrecht-
liche Anzeigen gegen untere Instanzen einer 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaft von der vorge-
setzten oder obersten Verwaltungsbehdrde dieser Kérperschaft zu behandeln sind. Dies ist vor-
liegend der Stadtrat Z.___ . Gestiitzt auf Art. 36 der Gemeindeordnung der Stadt Z.____ist dieser
namlich das oberste Leitungs- und Verwaltungsorgan der Stadt. In dieser Funktion muss der
Stadtrat daflr besorgt sein, dass die Aufgaben der Administration richtig erflllt werden. Der Stadt-
rat verfiigt daher, abgeleitet aus seiner untbertragbaren Organisations- und Fiihrungskompetenz,
Uber eine ebenfalls unubertragbare umfassende Aufsicht Uber die von ihm geschaffene Verwal-
tungsorganisation (H.-R. ARTA, Die Zustéandigkeitsordnung nach dem st.gallischen Gemeindege-
setz in der politischen Gemeinde mit Birgerversammlung, St.Gallen 1990, S. 381). Entsprechend
kommt ihm auch die Aufsicht Uber die Baukommission zu. Somit ist das Bau- und Umweltdepar-
tement zur Behandlung der aufsichtsrechtlichen Anzeige gegen die Baukommission der Stadt
Z.___ nicht zustandig und ist die Anzeige gestltzt auf Art. 11 Abs. 3 VRP an den Stadtrat Z.___
zur Bearbeitung zu Uberweisen.
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7.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz zu Recht auf die Einsprache der Rekurrenten
nicht eingetreten ist. Der Rekurs erweist sich deshalb als unbegriindet und ist abzuweisen. Die
aufsichtsrechtliche Anzeige ist zur weiteren Bearbeitung an den Stadtrat Z. zu Uberweisen.

8.

8.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die Kosten zu tragen, dessen
Begehren ganz oder teilweise abgewiesen werden. Die Entscheidgebihr fir das Rekursverfahren
betragt — unter Beriicksichtigung, dass die Frage der Legitimation der gleichen Rekurrenten auch
in Rekursverfahren Nr. 22-7577 zu entscheiden war — Fr. 2'000.— (Nr. 20.13.01 des Gebuhrenta-
rifs fur die Kantons- und Gemeindeverwaltung, sGS 821.5). Dem Ausgang des Verfahrens
entsprechend haben die Rekurrenten die amtlichen Kosten unter solidarischer Haftung zu
bezahlen (Art. 96" VRP).

8.2 Der vom Rekurrenten am 31. Oktober 2022 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— ist
anzurechnen.

9.
Die Rekurrenten stellen ein Begehren um Ersatz der ausseramtlichen Kosten.

9.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschadigt, soweit sie auf Grund der
Sach- und Rechtslage notwendig und angemessen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausser-
amtliche Entschadigung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unterliegen auf-
erlegt (Art. 98”s VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen Zivilprozessordnung (SR 272; ab-
gekirzt ZPO) finden sachgemasse Anwendung (Art. 98" VRP).

9.2 Da die Rekurrenten mit ihren Antrdgen unterliegen, haben sie von vornherein keinen An-
spruch auf eine ausseramtliche Entschadigung. Ihr Begehren ist deshalb abzuweisen.

Entscheid

1.
Der Rekurs von A, und B.____ wird abgewiesen.

2.
Die aufsichtsrechtliche Anzeige von A.____ und B.____ wird zur weiteren Bearbeitung an den Stadt-
rat Z.___ lberwiesen.

3.
a) A.___ und B.___ wird fur das Rekursverfahren Nr. 22-7784 eine Entscheidgebihr von
Fr. 2'000.— auferlegt.

b)  Der am 31. Oktober 2022 von A.____ geleistete Kostenvorschuss in Héhe von Fr. 1'800.—
wird angerechnet.

4.
Das Begehrenvon A.___ und B.____ um Ersatz der ausseramtlichen Kosten im Rekursverfahren
Nr. 22-7784 wird abgewiesen.
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Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsratin

9/9



	Publikationsplattform
	Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden
	BUDE 2023 Nr. 032
	Baurecht, Art. 153 PBG, Art. 45 VRP, Art. 162 GG; Das Grundstück der Rekurrenten liegt rund 720 m Luftlinie vom Bauvorhaben entfernt, weshalb die Vorinstanz zu Recht nicht auf deren Einsprache eingetreten ist. Eine besondere Betroffenheit der Rekurrenten ergibt sich auch nicht dadurch, dass sie eine Teilrevision der Ortsplanung möchten und sich ihr Grundstück in der gleichen Grundnutzungszone wie das Baugrundstück befindet (Erw. 5). Die subsidiär erhobene aufsichtsrechtliche Anzeige gegen den Entscheid der Baukommission ist an den Stadtrat zu überweisen. Dieser übt als oberstes Leitungs- und Verwaltungsorgan die Aufsicht über die Baukommission aus (Erw. 6). Abweisung des Rekurses. // (Gegen diesen Entscheid wurde Beschwerde beim Verwaltungsgericht erhoben.)



		2024-05-27T02:43:49+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



